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Anzeigen.

Lehrkurz für Vogelschutz. Die Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und
Vogelschutz führt vom 29. November bis 1. Dezember 1922 in Basel einen LehrkurS
für Vogelschutz durch, unter Leitung von Herrn F. Schwabe, Vertreter des Freiherrn
von Berlepsch, des bekannten Leiters der staatlich autorisierten Versuchs- und Muster-
station für Vogelschutz auf dem Schloßgut Seebach, Kreis Langensalza. Die genannte
Gesellschaft ladet Ornithologen, Land- und Forstwirte zum Besuche dieses Kurses ein.
Die Teilnehmer haben eine Einschreibegebühr von Fr. 3 zu entrichten.

Wucheretrrzeigen.

Der Heidewachtel, kleiner MUnstcrländcr Vorstehhund. Seine Geschichte, Abrichtung
und Führung, von Edmund Löns: Verlag von I. Neumann in Neudamm, 1922.

Der Wachtelhund ist vielen Jägern nur vom Hörensagen bekannt. Manchem

Jäger aber, der sich einen großen Hund nicht hallen kann, dies namentlich auch in

jüngster Zeit der schwierigen Futterverhältnisse wegen, wäre ein kleiner kurz suchender

Hund sehr willkommen.

Der Wachtelhund, oder wie ihn Ed. Löns nennt, „Der Heidewachtel", ist eine

uralte, durchgezüchtete Gebrauchshunderasse, die im Mittelalter den Falkoniercn und

Hühnerjägern wertvolle Dienste leistete und zur Zeit der Einführung des Feuergewehrs

von den alten Heidcjägcrn und Federschützcn als unentbehrlicher Gehilfe auf der Such-

jagd übernommen und vervollkommnet wurde. In neuerer Zeit wurde der planmäßigen

Zucht des Wachtels noch vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt. Seine immer mehr wach-

sende Beliebtheit in Jägcrkrcisen verdankt er seinen hervorragenden jagdlichen Eigen-
schaften als Vorstehhund, als Stöberer und als Verlorenapporteur, also allen jenen

Eigenschaften, welche zu den wichtigsten und unentbehrlichen eines guten Hundes gc-
hören, welche, mit einem Wort gesagt, den Gcbrauchshund ausmachen.

In einer kurz und klar gefaßten, mit zahlreichen Abbildungen versehenen, Ab-
Handlung bespricht Edmund Löns die Vorgeschichte des Hcidcwachtcls, seine Aufzucht,
seine Abrichtung, seine Arbeit und seine Eigentümlichkeiten.

Die Anschaffung dieses kleinen, 197 Seiten haltenden Büchleins kann jedem

Weidmann und Hundefreund bestens empfohlen werden. -rk-

Wirtschaftsergebnisse aus den Staatswaldungen de; Lantons Bern für die Periode
1865—1835 und Holzprcise von 1837—1929, im Austrage der kantonalen Forst-
direktion, bearbeitet von Forstmeister R. Bal si g er, klein 4", 29 Seiten.
Bern 1922, Buchdruckerei Neukomm à Zimmermann.

Die Wirtschaftsergebnisse der Periode 1885—1995 wurden im Jahre 1919 vcr-
öffentlicht, in der Meinung, diejenigen der Jahre 1995—1925 sollen sich seinerzeit

als logische Fortsetzung hieran anschließen. Vorliegende Publikation bildet demnach eine

erwünschte rückwärtige Ergänzung bereits erfolgter und noch beabsichtigter Veröffentli-
chnngcn.

Durch das Kantonnementsgesetz vom Jahre 1849 fielen von den damaligen
28 899 Im Fläche umfassenden Staatswaldungcn volle 21759 Im an die Berechtigten.
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